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Ihre Anfrage in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 28.02.2013 \

Sehr geehrter Herr Schütz, |

in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 28.02.2013 stellten Sie die Frage, wie sich die

Marktsatzung zur Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Stra-
Ben verhalte! Sie baten um nähere Informationen zum jeweiligen Adressatenkreis der Satzungen. Die
Marktsatzung richte sich an die Marktbeschicker, jedoch gebe es teilweise auch kulturelle und soziale
Einrichtungen, die mit Ständen aufdem Markt vertreten seien. Diese gehörten nicht zum Adressaten- ij
kreis der Marktsatzung.

Zu Ihrer Frage nehme ich wie folgt Stellung: |

Der Geltungsbereich der künftigen Marktsatzung erstreckt sich auf Wochenmärkte, Kirmesveranstal-
tungen, Stadtfeste, Weihnachtsmärkte und andere Märkte ($ 1 der Satzung). Von der Satzung beirof-
fen sind alle Personen, die auf einem der genannten Märkte von der Ordnungsbehörde einen Stand-
platz zugewiesen bekommen. Das sind Marktbeschicker im Sinne von 8 67 Abs. ] Gewerbeordnung,
aber auch sonstige Standinhaber. Auch Letztere gehören zum Adressatenkreis der Marktsatzung.

Die Marktsatzung ist „lex spezialis“ gegenüber der Sondernutzungssatzung. Die Sondernutzungssat- |
zung gilt für alle Gemeindestraßen einschließlich Wege und Plätze sowie für Ortsdurchfahrten im
Zuge der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Gebiet der Stadt Bergisch Gladbach. Gemäß $ 4 sind

diejenigen Personen betroffen, die Straßen, Wege und Plätze über den Gemeingebrauch oder den An-
liegergebrauch hinaus benutzen. In $ 12 der Sondermutzungssatzung ist geregelt, dass für Sondernut-
zungen im Rahmen öffentlicher Marktveranstaltungen und marktähnlicher Veranstaltungen wie Wo-
chenmärkte, Kirmesveranstaltungen, Schützenfest u.ä. die besonderen Bestimmungen der Marktsat-
zung sowie die Satzung zur Erhebung eines Marktstandgeldes gelten.
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Ich beabsichtige, die Marktsatzung und die Marktgebührensatzung dem Haupt- und Finanzausschuss

am 11.07.2013 erneut zur Beratung vorzulegen. Weitere Fragen können sicherlich in der Sitzung be-
antwortet werden!

Mit freundlichen Grüßen

In Vertretung [id 28.08.09
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